An alle Teilnehmer der

Gesellenprüfung

Oktober 2010 / He-re
Anmeldung zur Gesellenprüfung 2011
für das Steinmetz- und Steinbildhauer-Handwerk
Sehr geehrte Prüfungsteilnehmerin, sehr geehrter Prüfungsteilnehmer,

nach unseren Unterlagen stehen Sie zur Gesellenprüfung an. Damit Sie sich auf die Prüfung vorbereiten können und um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten erhalten Sie die folgenden Hinweise.

	Bitte verwahren Sie diese Anmeldung gut. Sie enthält alle

wichtigen Termine auf der letzten Seite.


1. Zulassung zur Gesellenprüfung

Der Prüfungsausschuss entscheidet über Ihre Zulassung im Rahmen der Zulassungssitzung in der Berufsschule, Luisenstraße 9-11, 80333 München.

Zur Vorbereitung auf die Sitzung stellen Sie die erforderlichen Unterlagen vollständig zusammen und überlegen Sie sich, welches Gesellenstück (Arbeitsaufgabe 1) Sie anfertigen möchten.

	T!!!ABGABETERMIN LAUT TERMINPLAN (siehe letzte Seite) T!!!


Bringen Sie folgendes zur Zulassungssitzung mit:
· Schriftlicher Antrag auf Zulassung zur Gesellenprüfung 

· Unterschrieben vom Ausbildenden und vom Prüfungsbewerber

· Mit Angabe der Fachrichtung Steinbildhauer oder Steinmetz (ggf. Angabe der Spezialisierung Bauarbeiten)

· Zwischenprüfungsbescheinigung in Kopie

· Gültiger Berufsausbildungsvertrag in Kopie

· Alle Berichtshefte als Ausbildungsnachweise

· Nachweise der überbetrieblichen Ausbildung in Ingolstadt

· Ihren Vorschlag zum Gesellenstück in Form einer Zeichnung im Maßstab 1:10

· Details können, falls erforderlich auch die Isometrie, größer gezeigt werden (Format DIN A4 oder DIN A3 gefaltet)

· Eine 1 : 1 Zeichnung des Gesellenstücks

· Für Steinbildhauer: Eine Freihandzeichnung des Gesellenstücks im Maßstab 1 : 5 oder 1: 7

2. Das Gesellenstück (Arbeitsaufgabe 1):

Diese Vorgaben sind für die Anfertigung des Gesellenstücks (Arbeitsaufgabe 1) verbindlich:

· Das Gewicht der fertigen Arbeit soll 350 kg nicht überschreiten

· Das Gesellenstück ( Arbeitsaufgabe 1 ) ist so zu bemessen, dass der Arbeitsaufwand bei Steinmetzen und bei Steinbildhauern 52 Arbeitsstunden nicht überschreitet und 40 Arbeitsstunden nicht unterschreitet. Für die Berechnung ist die normale Arbeitsleistung eines Gesellen plus 40 % Zeitzuschlag anzusetzen. Der Maschineneinsatz ist materialgerecht bei der Zeitvorgabe entsprechend anzugeben und zu berücksichtigen.

· Die Art des Gesellenstücks (Arbeitsaufgabe 1) muss mit der Ausbildungsordnung in Einklang stehen. Hierzu erhalten Sie einige Vorschläge:

Fachrichtung Steinmetz:

Herstellen eines Grabmals mit stark gegliederten Flächen oder profilierten Köpfen; Herstellen eines Bauteils wie profilierte Sohlbank, Fenster- oder Türgewände, profiliertes Bogenstück, Gewölberippe oder profilierte Massivstufe; Herstellen eines Schöpfbeckens, Wasserspieles oder Sonnenuhr.

Fachrichtung Steinbildhauer:

Herstellen eines Denkmals mit bildhauerischen Ornamenten; Herstellen einer Skulptur oder eines Reliefs; Herstellen eines Schöpfbeckens, Wasserspieles oder Sonnenuhr, bildhauerisch gestaltet; Herstellen eines Bauteils, wie Schlussstein oder Kapitell mit Bildhauerarbeit.

Blatt- bzw. Blütenornamente sowie Maßwerkstücke sind Steinmetzarbeiten, k e i n e Steinbildhauerarbeiten!

Bei Bildhauerarbeiten wird die handwerkliche Fertigkeit und nicht die künstlerische Aussage bewertet. 

	Mit der Arbeit am Gesellenstück (Arbeitsaufgabe 1) darf erst nach Zugang
 des Zulassungsbescheids begonnen werden. Dieser wird nach der 
Zulassungssitzung verschickt!


Spätestens eine Woche vor Beginn der Arbeit am Gesellenstück ist eine Mitteilung an die Lehrlingswarte, der jeweiligen Innungszugehörigkeit zu schicken. Dieses Formblatt wird mit dem Antrag zur Prüfung ausgegeben. 

Das Gesellenstück (Arbeitsaufgabe 1) sollte vom Prüfling in fremder Werkstätte angefertigt und dort bis zur Prüfung aufbewahrt werden. Er muss die täglichen Arbeiten an Hand einer Photo-Dokumentation darstellen. Der Meister der Werkstätte in der das Gesellenstück gefertigt wird, muss die Dokumentation täglich gegenzeichnen. Der Prüfling hat diese Dokumentation am Prüfungstag vorzulegen.

Ohne Vorlage der Dokumentation wird das Gesellenstück am Prüfungstag nicht abgenommen.

Für eine Teilnahme am Leistungswettbewerb der Handwerksjugend ist es erforderlich, dass das Gesellenstück ( Arbeitsaufgabe 1 ) in einer fremden Werkstätte gefertigt wurde.

Die Zeichnung muss folgende Angaben enthalten: - Keine CAD – Zeichnung -
· Datum

· Bezeichnung des Gesellenstücks

· Dreitafelprojektion mit Isometrie

· Bearbeitung

· Material

· Maße

· Zeitvorgabe und Maschineneinsatz

· Anschrift und Unterschrift des Lehrmeisters mit Firmenstempel

· Anschrift und Unterschrift des Schaumeisters mit Firmenstempel

· Anschrift und Unterschrift des Prüflings

· Handwerkskammerbezirk

	Bitte eine Kopie der Zeichnung behalten, damit das Gesellenstück 
angefertigt werden kann.


Anlieferung und Aufstellung der Gesellenstücke in der Berufsschule

	T!!! AM JEWEILIGEN PRÜFUNGSTAG BIS SPÄTESTENS 8:00 UHR T!!!


Die Abholung kann ab 17:00 Uhr dieses Prüfungstages erfolgen. Eine Haftung für nicht abgeholte Gesellenstücke wird über den Prüfungstag hinaus nicht übernommen.

Prüfungsstücke die den Anforderungen nicht genügen werden sichergestellt. Sie können nach Ablauf der Einspruchsfrist in der Schule abgeholt werden.

3. Arbeitsprobe (Arbeitsaufgabe 2)

Das Material für die Arbeitsprobe wird in der Schule zur Verfügung gestellt. Jeder muss zur Prüfung sein eigenes Werkzeug mitbringen. Schulwerkzeug steht am Prüfungstag nicht zur Verfügung.

Ausbildungsbetriebe die Innungsmitglied sind, erhalten einen Rabatt auf die Prüfungskosten.  ( Materialaufwand der Arbeitsprobe )

Die Arbeitsprobe besteht aus folgenden Prüfungsgebieten:

	I.
	Fachrichtung Steinmetz
	6 Stunden Profilarbeit

	
	
	

	
	oder bei überwiegender Ausbildung für Steinmetzarbeiten am Bau
	3 Stunden Profilarbeit

und anschließend

3 Stunden Plattenverlegearbeit

	
	
	

	
	Im Formular „Anmeldung zur Gesellenprüfung“ ist unter Ausbildungsberuf entweder „Steinmetz“ oder „Steinmetz-Bau“ zu vermerken.



	II.
	Fachrichtung Steinbildhauer
	3 Stunden Profilarbeit

und anschließend

3 Stunden Bildhauerarbeit nach Zeichnung oder Modell


	Am praktischen Prüfungstag nicht vergessen:

· Ausführungszeichnung des Gesellenstücks, mit allen verwindungsfreien Schablonen

· Dokumentation, täglich gegliedert und vom Schaumeister täglich abgezeichnet

· Alle Berichtshefte als Ausbildungsnachweise

· Erforderliche Werkzeuge


4. Schriftliche Gesellenprüfung (Kenntnisprüfung)

Der schriftliche Teil der Gesellenprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen

	Arbeitsplanung und Gestaltung (40 %)
	· Schriftentwurf

· Fachzeichnen

· Baustilkunde

	Fertigungstechnik und Versetzarbeiten (40 %)
	· Fachrechnen

· Arbeitstechnologie

· Werkstofftechnologie

· Ausführungsvorschriften

	Wirtschafts- und Sozialkunde (20 %)
	


Folgende Hilfsmittel sind zur Kenntnisprüfung erlaubt:

· Fachrechnen: Formelsammlung und Taschenrechner

· Schriftentwurf: Schriftvorlagen der Berufsschule

Weitere Hilfsmittel sind nicht zugelassen. Handys und andere elektronische Kommunikationsgeräte sind während der Prüfung verboten.

Prüflingen mit Behinderungen kann auf deren schriftlichen Antrag ein Nachteils-ausgleich (Zeitverlängerung, Vorlesen der Prüfungsaufgaben) gewährt werden. Die Behinderung ist durch ein fachärztliches Gutachten (nicht älter als drei Jahre) nachzuweisen. Der Antrag und Nachweis muss spätestens zur Zulassungssitzung vorliegen.

Bei Nichtbestehen der Kenntnisprüfung, kann auf schriftlichen Antrag  des Prüflings eine mündliche Ergänzungsprüfung durchgeführt werden, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann.

5. Bewertung der Prüfung

Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im praktischen und im schriftlichen Teil der Prüfung mindestens ausreichende Leistung erbracht wurde. 

Wird die Prüfungsleistung in einer der Arbeitsaufgaben oder in einem der Prüfungsbereiche Arbeitsplanung und Gestaltung sowie Fertigungstechnik und Versetzarbeiten mit ungenügend  bewertet, ist die Prüfung nicht bestanden.

Der Prüfling mit der besten Fertigkeitsnote (besser als 2,5) und Kenntnisnote (besser als 3,0) ist Kammersieger, soweit die Altersbegrenzung nicht dagegen steht.

Die Freisprechungsfeier findet, wie jedes Jahr in München (siehe Terminplan) statt, zu der auch eure Chefs recht herzlich Eingeladen sind. 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern an der Gesellenprüfung viel Erfolg!

Mit handwerklichem Gruß
LANDESINNUNGSVERBAND DES BAYERISCHEN

STEINMETZ- UND STEINBILDHAUER-HANDWRKS

gez.  Alfred Herklotz

          Lehrlingswart München-Oberbayern
          Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses
Tel. 0 89/48 32 61
Fax. 0 89/48 32 61

E – Mail:steinmetz.herklotz@alice-dsl.de
	Bitte verwahren Sie diese Anmeldung gut. Sie enthält alle

wichtigen Termine auf der letzten Seite.



